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                Anlage 1 

 

Allgemeine Nebenbestimmungen der Stadt Erlangen für Zuschüsse 

(Zuschussnebenbestimmungen - ZuschNB) , Stand: Juli 2017 

 

Die Zuschussnebenbestimmungen enthalten Nebenbestimmungen (Art. 36 BayVwVfG) und 
allgemeine Klarstellungen. Die folgenden allgemeinen Nebenbestimmungen sind Bestandteil 
des Zuschussbescheides, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist bzw. ihnen in 
Teilen spezielle Nebenbestimmungen vorgehen. 

Die Stadt Erlangen wird nachfolgend auch als „Zuschussgeberin“ bezeichnet, die Empfänge-
rinnen und Empfänger von Zuschüssen als „Zuschussempfänger“. Als „Fachamt“ wird die 
zuschussgebende Dienststelle der Stadt Erlangen bezeichnet. 
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1 Anforderung und Verwendung des Zuschusses 

1.1 Der Zuschuss ist wirtschaftlich und sparsam und nur zur Erfüllung des im Zuschussbe-
scheid bestimmten Zwecks zu verwenden. 

1.2 Der Zuschussempfänger hat vorrangig seine Eigenmittel, Vermögensgegenstände 
und alle im Zusammenhang mit der geförderten Tätigkeit erzielbaren Einnahmen sowie Zu-
wendungen anderer Zuwendungsgeber als Deckungsmittel für alle mit dem Zuschusszweck 
zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. 

Hierzu sind insbesondere 

• Mitglieds- und Vereinsbeiträge 

• Vermögenserträge 

• Spenden bzw. sonstige Unterstützungen 

• Eintrittsgelder 

• Teilnahmebeiträge (z. B. für Seminare, Kurse, Vorträge etc.) 

• Beratungsgebühren 

• Einnahmen aus der Zuweisung von Bußgeldern oder Ähnliches 

• Schutzgebühren (z. B. bei Druckwerken) sowie 

• Kostenerstattungen (z. B. bei Raumüberlassungen) 

 

zu akquirieren bzw. in angemessener Höhe zu erheben. 

Der Zuschussempfänger hat in Frage kommende Zuwendungsmittel bei anderen zu-
wendungsgebenden Stellen - z.B. Ministerien, Regierung von Mittelfranken, Bezirk Mit-
telfranken, Kirchen etc. - zu beantragen. Das Ergebnis ist der Stadt Erlangen nachzuweisen 
(vgl. Nr. 4.2). 

1.3 Die Auszahlung erfolgt nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorgaben. 

1.4 Der Zuschuss darf bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwai-
gen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonsti-
gen Mitteln des Zuschussempfängers angefordert werden. Bei Fehlbetragsfinanzierung darf 
der Zuschuss angefordert werden, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des 
Zuschussempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbetrag anteilig durch meh-
rere Zuwendungsgeber finanziert, so darf der Zuschuss jeweils nur anteilig mit den Zuwen-
dungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden. 

1.5 Der Zuschussempfänger darf Zuschussmittel nur nach schriftlicher Genehmigung 
durch die Zuschussgeberin an Dritte weitergeben. 

 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die im Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtaus-
gaben für den Zuschusszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue De-
ckungsmittel (z. B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich der Zuschuss, soweit nicht 
nach ergänzenden Spezialbestimmungen anders geregelt, anteilig: 

• bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Be-
trag 

• bei Anteilfinanzierung anteilig um den in Betracht kommenden Betrag. 
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3 Zur Erfüllung des Verwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

3.1 Der Zuschussempfänger muss Güter, die zur Erfüllung des Zuschusszwecks erwor-
ben oder hergestellt werden, sorgfältig behandeln und darf vor Ablauf der im Zuschussbe-
scheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen, insbesondere nicht ver-
äußern. 

3.2 Werden zur Erfüllung des Zuschusszweckes beschaffte Güter nicht oder nicht mehr 
zweckentsprechend verwendet, kann die Zuschussgeberin wahlweise 

• die Abgeltung des Zeitwertes 

• die Veräußerung und Rückzahlung des Verkaufserlöses oder 

• die Übereignung an die Zuschussgeberin oder einen Dritten 

verlangen. 

 

4 Mitteilungspflichten des Zuschussempfängers 

4.1 Der Zuschussempfänger hat dem zuschussgebenden Fachamt unverzüglich mitzutei-
len, wenn 

• die Voraussetzungen für die Förderung ganz oder teilweise wegfallen oder sich 
die für die Bewilligung maßgeblichen Umstände ändern 

• sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuschusszweck nicht zu erreichen ist 

• sich Abweichungen von dem im Antrag angegebenen Umfang der Maßnahme er-
geben 

• sich der Beginn der Maßnahme verschiebt 

• sich eine Ermäßigung der Gesamtkosten oder eine Erhöhung der Eigenmit-
tel/Einnahmen abzeichnet 

• ein Insolvenzverfahren droht, beantragt oder eröffnet wird 

• beabsichtigt wird, die inhaltliche Konzeption zu ändern 

• inventarisierte Gegenstände nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet 
werden. 

4.2 Der Zuschussempfänger hat dem zuschussgebenden Fachamt Bescheide -auch ab-
lehnende- anderer Zuwendungsgeber unverzüglich in Kopie zuzuleiten (vgl. Nr. 1.2). 
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5 Nachweis der Verwendung 

5.1 Der Zuschussempfänger hat dem bewilligenden Fachamt, wenn im Einzelfall nichts 
anderes bestimmt ist, innerhalb von 2 Monaten nach Erfüllung des Zuschusszwecks, spätes-
tens jedoch mit Ablauf des zweiten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, einen 
ordnungsgemäßen Verwendungsnachweis auf dem Vordruck der Zuschussgeberin (siehe 
Anlage 2) vorzulegen. Dem bewilligenden Fachamt bleibt es vorbehalten, darüber hinaus 
weitere Angaben und Unterlagen zu fordern. 

Die Vorlage eines Verwendungsnachweises entfällt ausnahmsweise dann, wenn durch die 
besondere Art des Antrags- und Bewilligungsverfahrens (z. B. Förderung nach Vorlage von 
Rechnungen und Inaugenscheinnahme) eine ordnungsgemäße Verwendung des Zuschus-
ses nachgewiesen wird. Ob diese Voraussetzung vorliegt, entscheidet das bewilligende 
Fachamt. 

5.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis, dem die Belege beizufügen sind. 

Im Sachbericht sind die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel und 
der erzielte Erfolg nachvollziehbar und prüfbar darzustellen. 

Aus dem zahlenmäßigen Nachweis muss ersichtlich sein, inwieweit die bei der Antragstel-
lung eingereichte Finanzplanung umgesetzt wurde. Insbesondere muss aus der Aufstellung 
klar erkennbar hervorgehen, wann, an wen, zu welchem Zeitpunkt, für welchen Zeitraum und 
in welchen Beträgen die Mittel verausgabt worden sind. Auf der Einnahmeseite sind u.a. 
auch die Leistungen Dritter und Eigenmittel aufzuführen. 

5.3 Bei institutioneller Förderung besteht der zahlenmäßige Nachweis aus der Jahres-
rechnung. Wird neben der institutionellen Förderung auch ein Mietzuschuss gewährt, ist im 
Verwendungsnachweis für die institutionelle Förderung der Mietzuschuss zu berücksichtigen. 

Wird ausschließlich ein Mietzuschuss gewährt, ist hierüber ebenfalls ein Verwendungsnach-
weis vorzulegen. Wird der Mietzuschuss im Haushalt der Stadt Erlangen intern verrechnet, 
entfällt der Verwendungsnachweis. 

Soweit für die Maßnahme auch staatliche Zuschüsse gewährt wurden, ist anstelle des Ver-
wendungsnachweises nach den Zuschussrichtlinien der Stadt Erlangen eine Ausfertigung 
des nach den Richtlinien des Freistaates Bayern geforderten Verwendungsnachweises vor-
zulegen. 

5.4 Der Zuschussempfänger hat auch in dem Fall, dass von Seiten der Zuschussgeberin 
durch eine entsprechende Regelung im Bescheid auf die Vorlage eines Verwendungsnach-
weises verzichtet wird, zu gewährleisten, dass die Originalbelege der Einnahmen und Aus-
gaben bei ihm vorliegen und jederzeit einsehbar sind. 

5.5 Der Zuschussempfänger hat die Originalbelege der Einnahmen und Ausgaben sowie 
alle sonstigen mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen nach Ablauf des Jahres, 
in das der Bewilligungszeitraum abschließend fällt, für die Dauer der Bindungsfrist, mindes-
tens jedoch für 6 Jahre aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 

5.6 Weist der Verwendungsnachweis einen Überschuss der Gesamteinnahmen über die 
Gesamtausgaben auf, so ist dieser bei wiederkehrender Förderung in den Finanzierungsplä-
nen der Folgejahre als Einnahme zu berücksichtigen. 

5.7 Die Bildung von Rücklagen wird generell nicht als förderfähig anerkannt. 

 
 

6 Prüfung der Verwendung 

6.1 Der Verwendungsnachweis wird von der Zuschussgeberin auf  Richtigkeit und Voll-
ständigkeit geprüft. Die Zuschussgeberin ist berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung 
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auch durch Einsicht in Bücher und Belege des Zuschussempfängers zu prüfen sowie Prü-
fungen vor Ort durchzuführen. 

6.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind vom zuschussgebenden Fachamt in 
einem Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzulegen. Bei erheblichen Beanstandungen sind  
das Revisionsamt sowie die Kämmerei zu unterrichten. 

 

7 Aufhebungsvorbehalt, Erstattung der Zuwendung und Verzinsung 

7.1 Die Zuschussgeberin behält sich die Aufhebung des Bewilligungsbescheides für die              
Fälle vor, dass  

• die Voraussetzungen für die Förderung ganz oder teilweise weggefallen sind oder 
sich die für die Bewilligung maßgeblichen Umstände ändern bzw. geändert haben 

• der Zuschuss nicht entsprechend den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit eingesetzt worden ist 

• der Zuschuss durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wurde 

• sich Abweichungen von dem im Antrag angegebenen Umfang des Projekts oder 
der Veranstaltung ergeben 

• sich der Beginn der Maßnahme wesentlich verschiebt 

• sich wesentliche Änderungen in der Kosten- und Finanzstruktur ergeben (z. B. Er-
mäßigung der Gesamtkosten oder Erhöhung der Eigenmittel/Einnahmen) 

• ein Insolvenzverfahren droht, beantragt oder eröffnet wird 

• eine Zuwendung ohne die erforderliche Genehmigung an Dritte weitergegeben 
wird. 

7.2 Der Zuschussbescheid kann unter den Voraussetzungen des Art. 49 BayVwVfG ins-
besondere auch widerrufen werden, wenn 

• der Zuschuss nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird 

• der Zuschussempfänger Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten bzw. 
gesetzlichen Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnach-
weis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nach-
kommt. 

7.3 Der Zuschuss ist anteilig zu erstatten, soweit der Zuschussbescheid nach den Vor-
schriften des BayVwVfG oder nach anderen Vorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist. 

7.4 Der zu erstattende Betrag ist nach Maßgabe des Art. 49a Abs.3 BayVwVfG zu ver-
zinsen. 

 

 

Erlangen, den 27.7.2017 

Stadt Erlangen       

 

 

Dr. Florian Janik     

Oberbürgermeister 


